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Die Nachahmung von erfolgreichen
Markenprodukten ist eine juristische
Gratwanderung. Für Markenhersteller
stellt sich die Frage, wie sie ihre in der
Regel mit viel Marktforschungs- und
Marketingaufwand etablierten Artikel
bestmöglich schützen können. Nach-
ahmer hingegen fragen sich, wie nahe
sie sich dem Original annähern dür-
fen, ohne Gefahr zu laufen, dass ihr
„Me too“-Produkt gerichtlich verboten
wird – im schlimmsten Fall mit der
Folge eines sofortigen Vertriebsstopps.

Die jüngsten Gerichtsentscheidun-
gen zu „Me too“-Produkten, die tradi-
tionell ganz überwiegend von den Köl-
ner Gerichten stammen, zeigen, wie
schmal der Grat ist zwischen Annähe-
rung an das Original einerseits, damit
der Kunde auch anbeißt, und Abstand
anderseits, damit die Aufmachung
nicht verboten wird.

Mit den folgenden Überlegungen
kann man sich der komplexen Materie
nähern: Zunächst ist zu prüfen, ob das
Originalprodukt durch Marken, De-
signs oder etwaige technische Schutz-
rechte abgesichert ist. Eine solche Re-
cherche sollte sich nicht nur auf den
Produktnamen beschränken. Vielmehr

können auch einzelne Gestaltungsele-
mente einer Packung, wie Logos, Stö-
rer oder Abbildungen auf dem Pro-
dukt, als Marke geschützt sein.

Darüber hinaus kann auch eine un-
gewöhnliche Verpackung als solche
Schutz genießen – unabhängig davon,
womit sie bedruckt wird. So haben in
den vergangenen Jahren mehrere Ge-
richte in Deutschland die Nutzung ei-
nes Alu-Standbeutels für Erfrischungs-
getränke verboten, da darin eine unzu-
lässige Nachahmung von Capri-Sonne
gesehen wurde. Und dies, obwohl die
Nachahmerprodukte ein völlig anderes
Layout und eine abweichende Be-
zeichnung aufwiesen.

Auch eine Warenform als solche
kann als Marke oder Design geschützt
sein. So hat der BGH in einer jüngst
veröffentlichten Entscheidung die
Form eines Schokoriegels verboten,

die der Gestaltung des als dreidimen-
sionale Marke geschützten Bounty-
Riegels ähnlich war. Allein die Ähn-
lichkeit der Warenform führte zu dem
gerichtlichen Verbot. Nachahmer
kommen also nicht umhin, stets eine
umfassende Schutzrechtsrecherche
durchzuführen, die nicht nur die Pro-
duktbezeichnung, sondern auch einen
etwaigen Schutz anderer Gestaltungs-
elemente des Originals umfasst.

Selbst wenn die Nachahmung kei-
ne eingetragenen Schutzrechte ver-
letzt, kann sie unzulässig sein, sofern
sie entweder eine vermeidbare Her-
kunftstäuschung begründet oder die
Wertschätzung des Original-Produkts
ausnutzt oder beeinträchtigt. Bei der
Abgrenzung dieser eher wolkigen Kri-
terien kommt erschwerend hinzu, dass
die Gerichte mal strengere und mal li-
beralere Phasen durchleben: Während

man Anfang der 2000er-Jahre den Ein-
druck hatte, dass die Rechtsprechung
eine weitgehende Nachahmungsfrei-
heit befürwortet, gab es in den vergan-
genen Jahren wiederum einige Ent-
scheidungen, die eine strengere Linie
verfolgen. So wurde beispielsweise die
Gestaltung der Verpackung von
„Knuss“ als unzulässige Nachahmung
der Originalaufmachung von „Knop-
pers“ angesehen (OLG Köln, Az.: 6 U
13/13) und auch die Gestaltung der Pa-
ckung eines Schokoriegels „Winergy“
wurde als unzulässige Nachahmung
von „Snickers“ bewertet (OLG Köln,
Az.: 6 U 85/13). Für eine einigerma-
ßen zuverlässige Prognose, ob eine
Nachahmung den rechtlichen Grenzen
standhält oder verboten werden kann,
ist es daher unerlässlich, stets die ak-
tuellen Tendenzen bei den Gerichten
im Blick zu behalten und die aktuells-
ten Urteile zu kennen. Gerade die ge-
nannten, jüngeren Entscheidungen
zeigen, dass derzeit wieder vermehrt
mit einem strengeren Ansatz der Ge-
richte zu rechnen ist. lz 08-16

Die rechtliche Bewertung von „Me too“-Produkten ist in Bewegung geraten / Von Stefanie Hartwig

Frankfurt. Eine aktuelle Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs
(BGH) zum Bounty-Riegel zeigt
Nachahmern Grenzen auf. Die
Rechtsprechung zu „Me too“-Pro-
dukten befindet sich im Fluss.

Zum Verwechseln ähnlich
Unverwechselbar:
Die Form des
Bounty-Riegel ist
als Marke ge-
schützt.
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Noch im Vorfeld der Abstimmung des
Bundestags-Agrarausschusses über das
neue Tabakerzeugnisgesetz am Mitt-
woch hatte der Deutsche Zigaretten-
verband (DZV) auf eine „wettbewerbs-
neutrale Tabakregulierung“ gedrängt.
Die EU-Vorgaben für großflächige
Schockbilder auf den Packungen bis
zum 20. Mai sei technisch nicht mach-

bar. Doch der Ausschuss stimmte der
Gesetzesvorlage der Bundesregierung
zu, noch am Donnerstag (nach Redak-
tionsschluss) soll der Bundestag ab-
stimmen. Die polnische Regierung will
im März demgegenüber eine Verlänge-
rung der Umstellungsfrist bis Februar
2017 beschließen; Ähnliches plant Ru-
mänien.

In Deutschland hatte sich Philip
Morris gegen eine Fristverlängerung
positioniert. Dagegen lobbyiert der
US-Konzern in Polen und Rumänien
mit Blick auf eigene große Werke laut
DZV für den Aufschub. pk/be/lz 08-16

Umsetzung der Tabak-Richtlinie noch diese Woche möglich

Berlin. Der Agrarausschuss des
Bundestags hat dem Gesetzent-
wurf zur Umsetzung der EU-Tabak-
produktrichtlinie zugestimmt.

Ausschuss votiert für Schockfotos

Bei dem Verfahren ging es um ein als
„Italienisches Fladenbrot“ bezeichne-
tes Erzeugnis, dessen Herstellerhin-
weis ein Unternehmen mit Sitz in
Deutschland benannte. Die Verbrau-

cherzentrale erwirkte daher eine einst-
weilige Verfügung und daraufhin den
Vertriebsstopp. Im Widerspruchsver-
fahren stellte sich dann heraus, dass
das Produkt tatsächlich aus Italien
stammte, woraufhin der Verband den
Antrag auf Erlass der einstweiligen
Verfügung zurücknahm. „Das Urteil
klingt wie eine Überraschung, ent-
spricht jedoch dem Grundsatz, dass
die Vollstreckung aus einem noch
nicht endgültigen Vollstreckungstitel
im Risikobereich des Gläubigers liegt“,
erläutert Hildegard Schöllmann von
KWG Rechtsanwälte. be/lz 08-16

Händler erhält Schäden aus Rückrufaktion erstattet

Karlsruhe. Die Verbraucherzentrale
Südtirol muss einem deutschen
Handelsunternehmen die Kosten
einer Rückrufaktion in Höhe von
80000 Euro ersetzen. Das geht aus
einem kürzlich veröffentlichten Ur-
teil des Bundesgerichtshofs (BGH)
hervor (Az.: I ZR 250/12).

Verbraucherschützer zahlen Kosten
Rüffel für Bayerns
Lebensmittelkontrolle
München. Der Bayerische Oberste
Rechnungshof hat der staatlichen
Lebensmittelüberwachung im Frei-
staat Verbesserungsbedarf attes-
tiert. Das wegen des Bayern-Ei-
Skandals von der Landesregierung
in Auftrag gegebene Gutachten
stellt Probleme aufgrund der kom-
plexen Vorschriften fest. Zudem
seien die Qualitätsmanagement-
system-Dokumente, ministeriellen
Rundschreiben und Vollzugshin-
weise teils nicht abgestimmt. Auch
würden die Kontrollen weder im
vorgeschriebenen Turnus noch oft
genug vorgenommen. AgE/lz 08-16




